
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sandra Weeser, Dr. Martin Neumann, 
Michael Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/28802 –

Verzögerungen beim Roll-out intelligenter Messsysteme

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Jahr 2016 trat das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Kraft. 
Damit hatte der Gesetzgeber u. a. das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) be-
schlossen und somit die unionsrechtlichen Vorgaben zur Einführung von intel-
ligenten Messsystemen umgesetzt. Laut dem „Fahrplan für die weitere Digita-
lisierung der Energiewende“ vom 31. Januar 2020 verfolgt das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Gesamtziel, „bis 2030 mög-
lichst viele Messstellen mit Smart-Meter-Gateways auszustatten und mög-
lichst viele energiewenderelevante Anwendungen über sichere Gateways lau-
fen zu lassen“ (vgl. S. 2 unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Download
s/F/fahrplan-fuer-die-weitere-digitalisierung-der-energiewende.pdf?__blob=p
ublicationFile&v=10). Dazu möchte das BMWi u. a. technische Standards 
weiterentwickeln und den Roll-out beschleunigen.

Nach § 30 MsbG beginnt der verpflichtende Einbau von intelligenten Mess-
systemen (sogenannter Roll-out), wenn mindestens drei voneinander unabhän-
gige Unternehmen intelligente Messsysteme am Markt anbieten, die den Vor-
gaben des § 24 Absatz 1 MsbG genügen und das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) dies feststellt. Diese Allgemeinverfügung zur 
Feststellung der technischen Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsyste-
me (sogenannte Markterklärung) gab das BSI mit Wirkung zum 24. Februar 
2020 bekannt. Gegen diese Markterklärung haben einige Betroffene Anfech-
tungsklagen erhoben. Mit Urteil vom 4. März 2021 hat das Oberverwaltungs-
gericht (OVG) Nordrhein-Westfalen in Münster entschieden, dass die Verfü-
gung des BSI voraussichtlich rechtswidrig sei (Az.: 21 B 1162/20, 9 L 663/20, 
VG Köln). Kern der strittigen Frage ist, ob die Smart-Meter-Gateways den ge-
setzlich vorgeschriebenen Funktionsumfang hinreichend erfüllen, insbesonde-
re ob der volle Funktionsumfang bereits im Moment des Roll-outs vorliegen 
muss oder schrittweise erweitert werden kann.
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 1. Wie ist der Stand des Roll-outs intelligenter Messsysteme für Strom nach 
Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland und den übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union?

 2. Ist die Bundesregierung mit der Umsetzung des Gesetzes zur Digitalisie-
rung der Energiewende, das bereits 2016 beschlossen wurde, zufrieden, 
insbesondere in zeitlicher Hinsicht?

 9. Wie viele Smart-Meter-Gateways wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung bisher von grundzuständigen und von wettbewerblichen 
Messstellenbetreibern eingebaut (bitte nach beiden Arten aufschlüsseln)?

10. Für welches Jahr strebt die Bundesregierung die Erreichung der bereits 
in der EU-Energieeffizienzrichtlinie von 2012 für 2020 erklärten Zielvor-
gabe an, 80 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutsch-
land mit intelligenten Zählern auszustatten?

Die Fragen 1, 2, 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Statt eines pauschalen Rollouts, der sich an einer Ausstattungsquote von 
80 Prozent orientiert, wurde mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energie-
wende der europarechtlich zulässige, auf einer Kosten-Nutzen-Analyse basie-
rende Rollout gewählt. Die Ausbauziele sind in den §§ 31 und folgende des 
Messstellenbetriebsgesetzes geregelt.
Über die Fortschritte des Rollouts in Deutschland berichten regelmäßig der 
Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur (abrufbar auf der Internetseite 
www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehme
n_Institutionen/DatenaustauschundMonitoring/Monitoring/Monitoring_Bericht
e_node.html), die Marktanalysen des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (abrufbar auf der Internetseite www.bsi.bund.de/DE/Themen/U
nternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Smart-metering/
Marktanalyse/marktanalyse_node.html) und das jährliche Digitalisierungsbaro-
meter (abrufbar auf der Internetseite www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikatione
n/Studien/barometer-digitalisierung-der-energiewende-berichtsjahr-2019.html), 
welches von externen Gutachtern im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie erstellt wird. Der Stand des Rollouts intelligenter Messsys-
teme im europäischen Vergleich wird von der Europäischen Kommission be-
richtet – siehe auch Internetseite https://ec.europa.eu/energy/studies_main/fina
l_studies/benchmarking-smart-metering-deployment-eu-28_en.

 3. Welche Maßnahmen will die Bundesregierung ergreifen, um den Roll-
out intelligenter Messsysteme zu beschleunigen?

 4. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus dem Urteil des OVG 
Münster vom 4. März 2021, und was sind die Folgen für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher hinsichtlich des Pflicht-Roll-outs intelligenter 
Messsysteme?

 5. Sind nach Ansicht der Bundesregierung infolge des Urteils Änderungen 
am Rechtsrahmen für den Smart-Meter-Roll-out nötig, und wird sie dem 
Gesetzgeber entsprechende Vorschläge machen?

Wenn ja, bis wann?

 6. Welche Auswirkung hat die Entscheidung des OVG Münster auf aktuelle 
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung wie etwa das Steuerbare-Ver-
brauchseinrichtungen-Gesetz (SteuVerG)?
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 7. Wie schätzt die Bundesregierung die langfristigen Auswirkungen der 
Entscheidung des OVG Münster auf geplante Gesetzesvorhaben ein, die 
eine flächendeckende Ausstattung mit intelligenten Messsystemen vo-
raussetzen?

 8. Um welchen Zeitraum wird sich der Hochlauf der Elektromobilität (z. B. 
privates Laden, Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur) durch die 
Entscheidung des OVG Münster verzögern?

11. Inwiefern können nach Ansicht der Bundesregierung auch nicht BSI-
zertifizierte Smart-Meter-Gateways die Anforderungen zu Datenschutz 
und Datensicherheit erfüllen und den notwendigen Standards entspre-
chen?

12. Sind aus Sicht der Bundesregierung die Vorgaben zur Interoperabilität 
von BSI-zertifizierten Smart-Meter-Gateways ausreichend?

13. Was spricht aus Sicht der Bundesregierung gegen eine Einbeziehung 
bzw. einen besseren Bestandsschutz für diese nicht BSI-zertifizierten 
Smart-Meter-Gateways, um die gewünschte Ausstattung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher mit intelligenten Messsystemen zügiger vo-
ranzutreiben?

Die Fragen 3 bis 8 und 11 bis 13 werden aufgrund des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.
Der Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 4. März 2021 zur 
Freigabe des Smart-Meter-Rollouts durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik hat wichtige Fragen in Bezug auf die weitere Digitalisie-
rung der Energiewende aufgeworfen. Wenngleich die Entscheidung nach Ein-
schätzung der Bundesregierung unmittelbar nur im Verhältnis zur Klägerin 
wirkt und eine Hauptsacheentscheidung noch aussteht, könnten rechtliche Klar-
stellungen dazu beitragen, die Rechtssicherheit beim Smart-Meter-Rollout zu 
erhöhen. Geeignete Vorschläge könnten im Rahmen der laufenden Novellie-
rung des Energiewirtschaftsgesetzes noch in dieser Legislaturperiode beraten 
und beschlossen werden. In diesem Zusammenhang könnten auch ergänzende 
Bestandsschutzregelungen vorgesehen werden.

14. Erwägt die Bundesregierung, gemeinsam mit dem BSI die Anforderun-
gen und Standards für intelligente Messsysteme zu vereinfachen?

Wenn nein, warum nicht?

Eine Vereinfachung im Sinne einer Absenkung der Anforderungen und Stan-
dards an intelligente Messsysteme kommt aus Sicht der Bundesregierung nicht 
in Betracht. Die angelegten Anforderungen und Standards schaffen hohe Si-
cherheit und hohes Vertrauen in einen Smart-Meter-Rollout. Zudem würden 
Smart-Meter-Gateways mit einem verminderten Funktionsumfang nicht den 
Bedürfnissen der Energiewende gerecht, die das Oberverwaltungsgericht 
Münster in seiner Entscheidung vom 4. März 2021 anmahnt und die der Ge-
setzgeber festgelegt hat.
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